
 

Sitzungsvorlage 

350/224/2022 

 

Amt/Abteilung: 

Umweltamt 

Datum: 23.06.2022 

Aktenzeichen: 

67.22 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 27.06.2022 Vorberatung  N 

Hauptausschuss 05.07.2022 Entscheidung  Ö 

 

   
 

 

Betreff: 

 

Auftragsvergabe während der sitzungsfreien Zeit – Übertragung der Befugnisse an den 

Oberbürgermeister im Zuge der Sanierung von wassergebundenen Wegedecken im 

Quartier Vauban 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Hauptausschuss überträgt gemäß § 32 Abs. 1 GemO in Verbindung mit der 

Hauptsatzung der Stadt Landau in der Pfalz dem Oberbürgermeister die Vergabe von 

Sanierungsarbeiten an wassergebundenen Wegen im Quartier Vauban in der 

sitzungsfreien Zeit. 

 

 

Begründung: 

 

Die wassergebundenen Wegeflächen im Quartier Vauban sind augrund ihres Alters 

dringend sanierungsbedürftig. Auf sehr vielen Flächen tritt bereits der Unterbau an die 

Oberfläche. Dies erschwert sowohl die Begehbarkeit und Verkehrssicherheit als auch die 

Pflege der Flächen. Daneben ist der Wasserabzug in die angrenzenden Flächen nicht 

mehr übergreifend gewährleistet, so dass nasse und verschlammte Stellen auftreten 

und die Wege aufweichen. Die Sanierung sieht im Wesentlichen den Ersatz bzw. die 

Ergänzung der Wegedeckschicht vor. 

 

Die hohe Anzahl von Teilflächen und die großräumige Verteilung im gesamten 

Wohngebiet Quartier Vauban erfordern die Einteilung in Teilabschnitte, welche 

nacheinander bearbeitet werden. Eine entsprechend längere Ausführungszeit ist 

einzukalkulieren. Um die Arbeiten bei günstigen Witterungsverhältnissen ausführen zu 

können und damit Nachteile für die Stadt zu vermeiden, muss die 

Maßnahmenumsetzung bereits Anfang September beginnen.   

 

Die Submission ist für den 20. Juli 2022 vorgesehen. Mit Blick auf die sitzungsfreie Zeit 

wäre ein Vergabebeschluss durch den Hauptausschuss erst wieder am  

13. September 2022 möglich. Die Leistungen zur Sanierung werden beschränkt 

ausgeschrieben. Die Kostenberechnung beläuft sich auf 86.114,35 Euro brutto. 

Aufgrund der grundsätzlichen Zuständigkeit des Hauptausschusses wird in der Sitzung 

am 13. September 2022 über die erfolgte Vergabe informiert. 
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Sofern die eingehenden Angebote erheblich von der Kostenkalkulation abweichen  

(> 20 Prozent), werden die Gremien zunächst erneut beteiligt und es erfolgt keine 

Vergabe.  

 

 

Finanzielle Auswirkung: 

 

Produktkonto: 5510.5231, 55412.5231 

Haushaltsjahr: 2022 

Betrag: 86.114,35 Euro 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: Nein 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt:      Ja ☒/ Nein ☐ 

 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt:                Ja ☐ / Nein ☒ 

 

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme:             Ja ☐ / Nein ☒ 

 

 

Nachhaltigkeitseinschätzung: 

 

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt:            Ja ☐ / Nein ☒ 

Begründung: Da es sich um einen Vergabebeschluss handelt, verzichten wir auf eine 

Nachhaltigkeitseinschätzung.  

 
 

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

Dezernat III - hauptamtlicher BGO 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

Rechnungsprüfungsamt 

 

Schlusszeichnung: 
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